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Gemeinderatssitzung am 9. Mai 2019; Kundmachung der Beschlüsse, welche die  
Öffentlichkeit betreffen. 
 

K U N D M A C H U N G 
 

Gemäß § 94 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in 
seiner am 09. Mai 2019 abgehaltenen öffentlichen Sitzung folgende Beschlüsse, welche die Öf-
fentlichkeit betreffen, gefasst hat: 
 
 
Nachbesetzung der Amtsleitung 
Die Nachbesetzung der Amtsleitung mit Herrn Siegl Günter wurde befristet auf die nächsten 3 
Jahre vom Gemeinderat beschlossen. 
 
 
Dienstpostenplanänderung 
Siehe dazu die eigene Kundmachung.  
 
 
Ankauf der Parzelle 755/1 am Südhang mit 702 m² 
 
Der Gemeinderat hat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Parzelle Nr. 755/1 mit 702 ² unter 
der Voraussetzung einer Widmungsmöglichkeit (Grünland in Bauland) um € 23,--/m² angekauft 
wird. 
 
 
Änderung der Zeichnungsberechtigung am Gemeindekonto 
 
Durch den Wechsel des Vizebürgermeisters wurde die Zeichnungsberechtigung angepasst und 
Herr Vizebürgermeister Erwin Gabriel als neuer Zeichnungsberechtigter festgelegt. 
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Flächenwidmungsplanänderung Nr. 2/45 und ÖEK Änderung Nr. 1/15 in Exenschlag 
 
Der Gemeinderat hat nach Einlangen der positiven Stellungnahmen der betroffenen Stellen des 
Landes, der Wassergenossenschaft Exenschlag und der Wirtschaftskammer die Änderung von 
Flächenwidmungsplan und örtlichem Entwicklungskonzept für eine Teilfläche des Grundstückes 
2468, KG Peilstein mit ca. 900 m² (Grünland in Dorfgebiet) beschlossen. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass in die Verhandlungsschrift über diese öffentliche Sitzung nach 
Genehmigung durch den Gemeinderat von jedermann während der Amtsstunden im Gemeinde-
amt Einsicht genommen und Abschriften hergestellt werden können. 
Der Bürgermeister: 

 
 

Angeschlagen am: 10. Mai 2019 

Abgenommen am: 27. Mai 2019 


